
Satzung
 
des
 

Münchner Film- und Videoclub e.V.
 

§ 1 Name und Sitz 

1.	 Der Verein führt den Namen "Münchner Film- und Videoclub", abgekürzt "MFVC" 
2.	 Erführt nad18ntragung in das Vereinsregisterden Namenszug "eingetragenerVerein" in der
 

abgekürzten Form "e.V."
 
3.	 Der Sitz des Vereins ist Germering. 

§ 2 Ziel und Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Verbreitung, Förderung und Pflege des nidrtkomrnerziellen Amateurfilm. und 
Amateurvideowesens und artverwandterMedien aufvolksbildendem, künstlerisChem und 
völkelWfbindendern Gebiet ohne Rücksicht auf politische, konfessionelle, beruftiche und sonstige 
trennende Gesichtspunkte. 

Diesem Zwecke dienen insbesondere: 

a.	 Vorträge und Demonstrationen über technische, künstlerische und dramaturgische
 
Themen auf allen Gebieten des Amateurlilm- und -videowesens;
 

b.	 Abhaltung von Filmkursen, Seminaren und Studienreisen im Rahmen der 
Erwachsenenbildung und zur Nachwuchspflege, um so das V\fI$en überden Amateumm und 
artvetWandter Medien zu erweitem. 

c.	 Durchführung von Clubwettbewerben und Mitwirkung bei bayerischen,
 
deutschen und internationalen Amateurfilmwettbewerben;
 

d.	 Nichtkommerzielle Herstellung eigener Filme als Gemeinschaftsprojekte, um so 
einerseits die unterschiedlichen Aspekte derFilrnarbeit zu erternen als auch als Mittel zur Darstellung 
des Vereins nach Außen; 

e.	 Nichtkommerzielle Verwaltung eines Filmarchivs, Herstellung bzw. VennittJung von Kopien von 
Amateurlilmen sowie leihweise Beschaffung von Filmen aus Amateurlilmwettbewerben; 

f.	 Vorführung von Amateurfilmen bei anderen Institutionen, z.B. Volkshochschulen,
 
Jugendverbänden, Altersheimen, Behörden und sonstigen interessierten Vereinigungen;
 

g. Betrieb eines Vereinsheimes, das auch, soweit es die Mittel erlauben, zur
 
Vorführung von Amateurlimen in einem Rahrnengeeignetist, dermöglichstdern bei
 
übelgeOfdneten Wettbewerben ütilChen Stand derTechnik entspricht;
 

h.	 Anschaffung von Filmgeräten (zur Herstellung, Bearbeitung und Vorführung), die
 
ausübenden Mitgliedem zu gemeinsamerFUmarbeit zurVerfügung stehen.
 

Alle Aktivitäten sind nicht auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet Alle Ämter sind ehrenamtlich und damit 
unentgelUid1 auszuüben und es darfkeine Person durch unzulässig hohe Vergütung fürelwaige Aufwendungen 
begünstigt werden. 
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8n Rückbehaltsrecht an Arbeiten, die im Sinne der Vereinstätigkeit ertoIgt waren, b1eitt 
ausgeschlossen. 

Je nach dem Stand dertechnisehen Enlwicklung dehnt. derMündmer Firn- und VK:Ieodub seine 
Tätigkeit aufetwage andere dem FItn vergIeidlbare Medien und Tectlllologien aus im Rahmen des 
Amateurgedankens. 

§ 3 Eintragung in dasVereinsregister 

Der Verein ist lI1d muss im Vereinsregister ei1ge1ragen seh 

§ 4 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

- § 5 Mitgliedschaft 

1.	 DerVerein besteht aus ordentlichen und förderrK:len Mitgliedern. 

2.	 Jede natürliche Person, welche die Bestrebungen des Vereins unterstützen will, kann schriftlichen AntJag auf 
Mitgliedschaft. bei derClubieitung stellen. 

Ordentliche Mifgliederkönnen nurnatürtiche Personen werden. Fördernde Mifgliederkönnen FIIl1len, juJistische 
und natürliche Personen oderVereinigungen werden, welche den Münchner Film- und VldeocIub in der 
Verfolgung seinerZiele unterstützen wollen. Mit dem AntJag aufAufnahme wird die Vereinssatzung 
anerkannt. 

Überdie Aufilahme entsdleidet die Clubleitung mit Mehr11eitsbeschluss. Sie legt fest, mit welchem Monat die 
Mlfgliedschaft beginnt. Lehnt die Clubleitung die Aufnahme ab, so steht dern Betroffenen die Berufung an die 
Mifgliederversammlung zu, welche dann entscheidet. 

3.	 Alle ordentlichen Mtgieder haben gleiche Red1te, insbesondere Sitz und stinme in der 
Mitgliederversarnmlung; sie können wählen und gewähltwerden. Fördernde Mitgliederhaben 
kein Stimm- und Wahlrecht.- 4.	 Die Mitgliederhaben das Recht, mit ihren Familienangehörigen an sämtlichen Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen, wobei dieser Rahmen beschränkt werden kann, wenn dem Rechte oderAuflagen 
Dritter entgegenstehen (z.B. eventueRe 8nschränkungen durdl den BOFA, wenn dessen Filme 
vorgeführt werden). Überdie laufenden VOIgänge wird jedes fördernde Mitglied durch eine gesonderte 
Clubmitteilung informiert. 

5.	 Beschluss der Mitgliederversammlung können Personen zu Ehrenmitgliedern ernannt 
\tJ~rde!] Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder. Sie sind von der 
Beitragszahlung befreit 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft. endet durch Tod bzw. durch Auflösung derjuristischen Person usw., dufdl Austritt oder 
Ausschluss. 
1.	 Bei Tod eines Mifgliedes endet die Mifgliedschafl Bereits gezahlte Beiträge werden nicht 

zurüd<erstattet. Fällige Beiträge werden ertassen. 

2.	 DerAustritt eines Mitgliedes erfolgt schriftlich an die Clubleitung unter8nhaltung einerKündigungsfrist von 6 
Wochen vor Quartalsende. Das ausscheidende Mitglied lieili verpflichtet, die MtgIiedsbeiträg und sonstigen 
Leistungen biszum Au9Jittstermin zu enbict1ten.lstderVerein Verpflichtungen für seine MifgIiedereingegangen, 
deren Beendigung überdie hier genannte 
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Kündigungsfrist des MFVC hinausgeht, verpf\idltet sidl das Mitglied, auch diese dem Clubdaraus entstehenden 
Kosten zu übernehmen. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden an das 
;,l[lIjs~!'eter,jde Mitglied ist ausgeschlossen. 

Mit derAustriltserklärung sind sämtliche dun::h den MFVC erhaltenen Mitgliedsausweise und sonstiges 
Vereinseigentum zurückzugeben. Weitere Verpflichtungen aus der Miete des Vereinsheimes entstehen nicht, 
da fOrdiese Zwecke eine ausreichende Rücklage angelegt ist. (Siehe auch §16.) 

3.	 Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch die C1ub1eitung effoIgen, wenn das Mitglied mit mehr als 2 
Quartalsbeiträgen trotz dreimaflQer Mahnung im Verzug ist, soMe wenn ein Mitgtied grob gegen die 
Satzung und Besd11üsse vefSt.ößt oderdasAnsehen und die Belange des Vereins erheblich schädigt 
oder gefährdet. 
Überden Ausschluss entscheidet die CIubleitung mit Mehrtleil:sbeschIuss. Dem betroffenen Mitgtiecl steht 
die Berufung an die MitgliedelVelSalllfTllung zu, welche dann entscheidet. Die Berufung hat innerhalb von 2 
Wodlen nach derAusschlusserkfärung zu erfolgen. 
Eventuell entstandener nachgewiesener'Nirtsehaftlicher Schaden fOr den Verein ist zu ersetzen und kann 
auf zivilrechtlichem Wege geltend gemacht werden. 

§	 7 Vorstand, Clubleitunq, Kassenprüfer 

1.	 Vorstand im Sinne des § 26 8GB sind der1. und der2. Vorsitzeroe, derSchatzmeister und der
 
Schriftführer.
 

2.	 Je zvvei Vorstandsmitglieclervertreten gemeinsam. 

3.	 Der Vorstand ist berechtigt, der MitgtieclelVerSammlung die Wahl von maximal vier Beiräten 
vOlZUSChlagen (siehe auch § 9 Abs. 4). Die Aufgaben dieser Beiräte müssen dabei speziffl.iert werden, 
z.B. Beratung aufeinem ted1nischen Spezialgebiel 

Oie Clubleitung besteht dann aus 

a.	 dem 1. Vorsitzenden (Clubleiter) 

b.	 dem 2. Vorsitzenden (stellvertretenden C1ubleite" 

c.	 dem Schatzmeister 

d. dem Schriftführer 

e.	 und maximal vier Beiräten. 

4.	 Der Clubleitung untel1iegen sämtliche Entscheidungen, fOrdie nicht laut Satzung die
 
Mitgliederversammlung maßgebend ist.
 
Die Clubleitung ist bei Sitzungen arbeif.s. bzw. beschlussfähig, wenn mindestens 3 ihrer
 
Mitgliederanwesend sind, davon mindestens einer der beiden Vorsitzenden und ein weiteres
 
Vorstandsmitglied
 
Sie fast alle Beschlüsse mit einfacher Mehrtleil: derStimmen.
 

5.	 DerVorstand und die Clubleitung werden von derMitgtiedelVersammlung fürdie Dauer
 
von zwei Jahren bestellt.
 
Vorstand und CIubleitung bleiben bis zur satzungsmäßigen Bestellung des nächsten
 
Vorstandes im Amt.
 

6.	 DasAmt eines Mitgliedesdes Vorstandes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein odermit
 
seinem vorzeitigen Rücktritt.
 

7.	 Die ondentliche MitgliedeIVersammlung wählt jeweils 2 KassenprOfer, welche die Pflicht haben, 
mindestens einmal je Gesd1~ahreine KassenprüfLu1g vorzunehmen, deren Ergebnis der 
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Clubleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen ist. Ein Vennerk überdie ~ ist im Kassenbuch 
des Vereins anzubringen. 

8.	 Die CIubleitung erstellt einen Gesd1äflsbelicht für das vergangene und einen Wirtschaftsplan für das 
komrnerKle Geschäftsjahr und legt ihn bei der Jahreshau(1versarTmlung vor. Diese Berichte bzw. Pläne 
müssen nicht strengen professionellen Anforderungen genügen, sondern es genügt eine inhallflCh 
allgemeinverständliche AufsteHung. 

9.	 Ämterbündelung im Vorstand bzw. in derCIubleitung ist nicht zulässig. 

§	 8 Qeschränkung der Vertretungsmacht des Vorstandes 

Die Vertretungsmacht desVorstandes ist mit WIkung gegen Dritte in derW8se beschränkt (§ 26 Abs.2 satz 2 
BGB), dass zu allen Ausgaben von mehr aIs€ 500,00 (i.W. fünfhundert Euro) die ZUstimnung derClut:etung 
und von mehr als€ 1.000,00 O.W. eintausend Euro) die Zustimmung der MitgliedeIVersammlung 
erfordel1ich ist. 

Eine ZUStimmung der Mitgliederversammlung ist in jedem Fall erfordel1ich, wenn Lasten entstehen können, die 
überdas aklueIle VereinsveJl1'ÜJel1 hinausgehen. 

§ 9 Berufung der Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung 

Mindestens einmal jährflCh, möglidlst in den ersten Monaten des KaJenderjahres, ist eine
 
Jahreshauptversammlung einzuberufen.
 

Der Jahreshauptversammlung obliegen: 

1.	 die Entgegennahme des Geschäftsberichtes, 
2.	 die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer, 
3.	 die Entlastung der Clubleitung und ggf. auch deren Abwahl 
4.	 die Neuwahl des Vorstandes und der Clubleitung, 
5.	 die Neuwahl der Kassenprüfer, 
6.	 die Festlegung der Rahmenbedingungen zu Beiträgen und Gebühren, 
7.	 die Festlegung der Bedingungen zu Vel1eih und Benutzung clubeigener Geräte und 

Medien, 
8.	 die Festsetzung der Bedingungen für die Dienstleistungen des Clubs, 
9.	 Satzungsänderungen, 
10. Auflösung des Vereins, 
11. Anträge und sonstiges. 

\M:m es das Interesse des Vereins unaufschiebbarerfordert ist eine Außerordentliche 
MitgliedeNersammlung einzubenten. Bei ~ eines Mitgliedes des Vorstandes ist eine solche 
Versammlung binnen 3 Monaten einzuberufen. 

Gegenstand derAußeIOldentlichen ~ sind in Algemeinen nureinzelne der 
Geschäftsordnungspunkte, wie sie zur Jahreshaul1Versamrnlung möglich sind. Sie sind in der Einladung 
explizit zu benennen. 
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Sofern, wie bei den Punkten 6 bis 8, derVorstand wegen zwischenzeiUicherVeränderungen im Inventaroder 
von Dienstleistungen des Oubs unterBeachtung seiner VertretungsvolJmacht nach §8 vor1äufige Festlegungen 
getroffen hat, so sind diese in dernächsten Jahreshaul1VefSammlung zu behandeln, die die getroffenen 
FesUegungen dann beibehalten oderauch mit neuen Rahmenbedingungen fesUegen kann. Eine 
Außerordentliche Mitgliederversammlung ist dazu im Allgemeinen nicht nötig. 

§ 10 Form der Berufung 

1.	 Die Jahreshauptversammlung und jede Außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich 
unterEinhaltung einerFrist von 3 VV<x:hen zu berufen. 

Ist der Vorstand nicht handlungsfähig, etwa weil er geschlossen zurückgetreten ist, so kann eine 
Mitgliederversamung durdl beftebige 3 Mitglieder in der obigen Weise gemeinsam handelnd einberufen 
weiden. In diesem Faß hat einerderEinladenden die Versammlung zu leiten.--' 2.	 DieBerufung derVersammlung muss den Gegenstand derBeschlussfassung (Tagesoldnung, 
abgekürzt TO) bezeichnen. 

3.	 Die Frist beginrt rnldem TagederAbsencIung derEinladung andie letzte bekaru1e
 
Mitgliederanschrift.
 

4.	 Anträge zurTagesoltlnung sind möglich und 2 Wochen vorderVersammlung einzubringen. 

§	 11 Beschlussfähigkeit 

1.	 Besdtlussfähig ist jede oItInungsgemäß einberufene MitgrtedervelSaß1rn1ung. 

2.	 Zur Beschlussfassung über die Auftösung des Vereins (§ 418GB) ist die Anwesenheitvon 2 
Dritteln der Vereinsmitglieder erfoltler1ich. 

3.	 Ist die zurBeschlussfassung überdie Auflösung des Vereins einberufene Mitgliederversammlung nach Pkt. 2 
nicht beschlussfähig, so ist vorAblaufvon 4 Wochen seit dem VersammIungstag eine weitere 
MitgliedeIVersammlung mit derselben Tagesoldnung einzuberufen. Die weitere Versamrnlung darf 
frühestens 2 Monate nach dem ersten Versammlungstag stattfinden, hat aberjedenfalls spätestens 4 
Monaten nach diesem Zeitpunkt zu ertoIgen. 

4.	 Die Einladung zu der weiteren Versamrnlung hat einen Hinweis aufdie et1eichterte 
Beschlussfähigkeit (Abs. 5) zu enthalten. 

5.	 Die neue Versamrnlung ist ohne Rücksicht aufdie Zahl dererschienenen Vereinsmitgliede 
beschlussfähig. 

§ 12 Beschlussfassung 

1.	 Es wird durch Handzeichen abgestimmt. 
AufAntrag von mindestens 5 Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. 

2.	 Bei derBeschlussfassung entscheidetdieMehrzahl der erschienenen Mitglieder. 
ZU einem Beschluss, dereine ÄOOerung derSatzung enthält, ist eine Mehrt1eit von 3\I1erteln dererschienen 
Mitglieder elfordertich. 

4.	 ZUrÄnderung desZweckes des Vereins (§ 2 derSatzung) ist die ZUstimmung aBer Mitgrleder 
erforderlich; die ZUstimmung dernicht erschienen Mitgliedermuss schriftnch erfolgen 
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5.	 ZUr Beschlussfassung überdie Auflösung des Vereins (§ 418GB) ist eine Mehrheit von 4 FUnflein der 
erschienen Mitglieder erforderlich. 

§ 13 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse 

1.	 Überdie in derVersammlung gefassten BeschlUSse ist eine Niederschrift anzulegen. 

2.	 Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden derVersarnrnlung zu unterschreiben.
 
wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte VersarnrnJungsleiter die ganze
 
Niederschritt.
 

3.	 Jedes Vereinsrnitgfled ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 

§	 14 Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle des Oubs befindet sich, sov.reit keine andere Regelung getrolfen wird, beim
 
1.Vorsitzenden (Clubleiler).
 

§	 15 Beiträge und sonstige Einnahmen 

1.	 Die ordenUichen MitgHeder sind zur Leistung von Beiträgen verpflichtet. 

2.	 Die BeitJagspflicflt beginnt mit dem MonatderAufnahme und endet mitder Beend~ der
 
Mitgliedschaft.
 
Von neu eintretenden Mitgliedern kann eine AufnahmegebUhr erhoben werden, wenn
 
dies angemessen erscheint, z.B. wenn ein beträdltflChes OubverTnögen angesammelt ist.
 
Ob und in weId1er Höhe eine Autnahmegebühr anzusetzen ist, bestimmt von Jahrzu Jahrdie
 
Jahreshauptversammlung.
 

3.	 Fördernde Mitglieder lassen dem Verein unregelmäßg ocIereinmalg Sperxien zugehen. Sn ständiger 
Beitrag ist nicht vorgesehen. 

4.	 Aufnahrnegebühr und Beiträge sind Bringsdlulden. 

5.	 DerBeitrag istjeweils kalendervierteljährfich zurMitte desQuartals (15.02., 15.05., 15.08., 15.11.)durch 
Bankeinzug zu entrichten. 
Der Beirag fürdie Zeit vom Beitritt bis zum A1jaufdes laufenden Kalendervierteljahres ist mit der 
Autnahrnegebühr nach Aufforderung zu entrichten. 

6.	 Mitglieder können bei außergewöhnlichen Fällen auf sctuiftlichen Antrag von derClutAeitung für einen 
Zeitraum von derBeibagszahlung befreit werden oder einen geringeren Beitrag leisten. 

7.	 Für die Benutzung vereinseigenerGerme, Ausleihe und EJwerb von dubeigenen Filmen und VK.1eos (siehe § 
16, Pkt. 3) setztdie Outieitung unter 8eJücksichtigungderunter§ 9 erwähnten Rahmenbedingungen 
Gebühren in angemessener Höhe fest. 

Es \Wd ausdrücklich darauf hi~ewiesen, dass mit dem Eigentum des Clubs sorgfältig umzugehen ist und z.B. für 
grob fahrlässige Beschädigung von dubeigenen Geräten derjeweilige Verursacherzum SChadenersatz 
verpftichtet isC Die Oubleitung kann daher eine Kaution oderalternativden Nachweis einer bestehenden 
ausreichenden Haftpftichtversierung verlangen. Die Höhe der Kaution tMrd von derOutAeitung festgelegt, ggf. 
nach VOl1age bei derMitgliecletversamlung. UnvenneidlicherVerschleiß gilt in diesem Sinne nicht als 
Beschädigung. 
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§16 Verwendung der Mittel des Vereins 

1.	 Miete und Unterhalt des Vereinsheimes sow;e allfällige Beiträge zu übelgeordneten Vereinen (z.B. dem 
BOFA) sind unter Einhaltung der BeschlÜSSe derMitgliederversall1Tllung ausden laufenden 
Mitgliedsbeiträgen zu bestreiten. 

2.	 Ankauf von Geräten und Malelialien, die mit dem CIubz.weck in Verbindung stehen. IMid dabei die 
Vertretungsmacht des Vorstands nach § 8 überschritten, so bedarf der Vorstand eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. 

3.	 Ftne, die in Nanen des Clubs hergestellt Y.eden, bleiben Eigentum des Clubs und können verliehen oder 
zum selbstkostenpreis verkauft werden. Alle Rechte an diesen Filmen liegen beim Club. Die 
Outn1itglieder haben Anrecht aufAusleihung derFilme und Anfertigung von DuPikaten für ihre privaten 

,--. zwedre. Die Kosten fürdas Dufikatträgt das Mitglied. 

4.	 Nach denjeweUigen Festsetzungen derMitgliederversammlung richten sich derGerälever1eih um die 
Il1aI15JXUChnahme desFirn. um TonaJd1ivs um der DiensUeistungen des Olbi. 

5.	 Entstehen aus dem Untertlalt des Vereinsheimes, seinervorharnenen Gerätschaften oderaus 
Gemeinschaftsprt'ljeklen weitere gesonderte Verpflichtungen, wie z.B. Reparaturen oder Bestreitung von 
Gebühren, so kann die Oubleitung im Rahmen ihrerVertrelungsmacht nach § 8 beschließen, diese aus 
dem Vereinsverrnögen zum Teil oderzurGänze zu bestreiten. 

6.	 AtJM.endungen, die das VereinsvelTl1Ögell überschreiten oderdie nicht mit dem CIubzweck in Verbindung 
stehen, sim in jedem FaJe UI17l JIässg. FernersiOO die unter§ 9 erwähnten, durch dIe 
Jahreshauptver5ammlung festgelegten Rahmenbedingungen einzuhalten. 

7.	 In jedem Fat muss eine ausreicheOOe Mindestrücklage erhaIlen bleiben, die eine oronungsgemäße 
V\feiterführung des Vereins oder auch eine oldnungsgernäßeAuflösung gewähl1eistet. Dabei sind 
insbesondere längerfristige VerpflIchtungen zu berücksichtigen wie sie z.B. aus dem Mietvertrag für das 
Vereinsheim oderderMitgHedschafl in BDFA einstehen. Die HöhederRücklage beschließt die 
Mitgliedelversammlung auf Antrag des Vorstands. 

§	 17 Haftungsausschluss 

Eine persönliche Haftung des Vorstands bei oldnungsmäßiger Geschäftsführung ist ausgeschlossen. Der 
MFVC haftet grundsätzlich nicht für Aktivitäten seiner Mitglieder. 
Diesgilt auch fürGemeinschaftsprojekte oder sonstige Aktivitäten im Namen des Oubs, wenn nicht im Einzelfall 
eine anderweitige schriftliche Bestätigung derClubleitung vol1iegl, die dIese gegebenenfalls nach Beschlussder 
Mitgliederversammlung im Rahmen von § 8, § 9 und § 16 erteilen kann. 
Tätigkeiten für den MFVC, auch solche, wie sie für den Vorstand typisch sim, weroen daheralsdem privaten 
Bereichjedes einzelnen Mitglieds zugeoldnet betrachtet und es wild erwartet, dass dafüreine ausreichend 
hohe Haftpftichlversicherung vortiegt. Umgekehrt ist es nicht zulässig, von einem Mitglied Tätigkeiten zu 
verlangen, die dieses im Rahmen seiner indIviduellen HaftungsmögJichkeiten für 
unvertretbar hält. 

§ 18 ZUsammenarbeit mit Vereinen und Organisationen und Arbeitsgruppen 

1.	 Der Münchner Fiffi. und VtdeocIub sieht sich in einem inhaIUichen VertlJnd mit anderen Firn- und VldeocIubs, 
was etwa durch die MitgfiEdschaft in einem Dachvelband wie dem BDFA undIodereines Landesverbandes 
weitergefestigt weiden soll. 
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2.	 Im übrigen kann er eine unmittelbare Zusammenarbeit mit anderen Vereinen eingehen, wenn diese Zwecke, 
>Me in § 2 AOO. 1eJWähnt. verfolgen oderden Münchner FIhl- urx:I VK:leocIub bei derVerfolgung seiner 
satzungsmäßigen Ziele unterstützen. 

§ 19 Auflösung des Vereins 

1.	 DerVerein kann durch Beschluss der Mitg6edelVefS8fl1mlung aufgelöst werden. 

2.	 Die Mirdestanzahl derMitgHeder beträgt sieben. Wild dieserzahl unterschritten, sogiltderVerein in seiner 
deJzeiligen Form als aufgetösl Weiterer Beschlüsse bedarfes dazu nicht. 

3.	 Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

4.	 Bei Auflösung des Vereins, bei seinem Erlösd1en oder bei WegfaR seines bisherigen Zweckesfällt das 
VereinsvefrrXjge zu gleichen Teilen an seine eingeschriebenen Mitglieder. Der künftige Beschluss des 
Vereins darferst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

§ 20 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Füralle Ansprüche des Clubs gegenüberseinen Mitgliedern und in aßen C1ubangelegenheiten ist der
 
Erfüllungsort Germering.
 
DerGerichtsstand ist Fürstenfeldbruck, soweit gesetzflCh kein andererGeridltsstand gegeben ist
 

Germering, den 01.Juni 2008 

Die Vorstandsmitglieder 

1. Vorsitzender	 2. Vorsitzender 

Schatzmeister	 Schriftführer 




